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14. Wahlperiode 30. 06. 2010

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Ulrich Noll FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familien und Senioren

Arznei- und Heilmittelverordnung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV)

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Beträge, nach Möglichkeit gegliedert nach Fachgruppen, weisen
die Regresse im Bereich der Arznei- und Heilmittel bei den niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jah-
ren aus?

2. Sind ihr Fälle bekannt, in denen vor dem Hintergrund befürchteter Regresse
die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die mit hohen Arznei- oder
Heilmittelkosten einhergehen würde, eingeschränkt bzw. vermieden wur-
den oder Ärztinnen und Ärzte ihre Vertragsarzttätigkeit deswegen aufgege-
ben haben?

3. Besteht nach ihrer Auffassung das Risiko, dass hieraus ggf. eine Gesund-
heitsgefährdung der Patientinnen und Patienten folgen kann, auch bei-
spielsweise dadurch, dass andere Arzneimittel in anderen Dosierungen ein-
genommen werden müssen oder die Handhabung sich verändert hat?

4. Gibt es Diagnosen oder Krankheitsbilder, bei denen die unter Fragen 2.
und 3. genannten Szenarien eher zu befürchten sind bzw. auftreten?

5. Werden die zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und den
Arzneimittelherstellern geschlossenen Rabattverträge bei der Festlegung
der Arzneimittelrichtgrößen berücksichtigt, und führt dies ggf. zu höheren
Verordnungsvolumina, bzw. sinkt damit das Regressrisiko sowie der Re-
gressbetrag?

Eingegangen: 30. 06. 2010 / Ausgegeben: 27. 07. 2010 1

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6573

6. Ist ihr bekannt, ob seitens der GKV versucht wird, Einfluss auf Ärztinnen
und Ärzte zu nehmen, vornehmlich rabattierte Arzneimittel zu verordnen,
vor allem auch bei solchen Ärztinnen und Ärzten, die sich in einen Vertrag
zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73 b SGB V eingeschrieben haben?

7. Sind ihr Beschwerden von Patientinnen und Patienten über verändertes
Verordnungsverhalten aufgrund von Rabattverträgen bekannt?

30. 06. 2010

Dr. Noll FDP/DVP

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 Nr. 31–0141.5/14/6573 beantwortet das
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren die Kleine
Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Beträge, nach Möglichkeit gegliedert nach Fachgruppen, weisen
die Regresse im Bereich der Arznei- und Heilmittel bei den niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren
aus?

Über Regresse im Bereich der Arznei- und Heilmittel entscheiden nach 
§ 106 SGB V die von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung eingesetzten Prüfeinrichtungen (Prüfstelle und gemein -
samer Beschwerdeausschuss Baden-Württemberg). Als Anlage 1.1 (Arzneimit-
tel) und 1.2 (Heilmittel) liegen die Übersichten der Prüfeinrichtungen über
festgesetzte Regressentscheidungen im Bereich der Arznei- bzw. Heilmittel-
verordnungsweise in den Jahren 2005 bis 2010 bei. Die Übersichten sind
nach Fachgruppen gegliedert, weisen sowohl die bestandskräftigen als auch
nicht bestandskräftigen Regressfestsetzungen aus und nehmen Bezug auf den
jeweiligen Verordnungszeitraum. Eine Untergliederung nach Prüfarten
(Richtgrößen, Durchschnittswerte, Einzelfälle usw.) ist nicht erfolgt.

2. Sind ihr Fälle bekannt, in denen vor dem Hintergrund befürchteter Regresse
die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die mit hohen Arznei-
oder Heilmittelkosten einhergehen würde, eingeschränkt bzw. vermieden
wurden oder Ärztinnen und Ärzte ihre Vertragsarzttätigkeit deswegen auf-
gegeben haben?

Es wurden nur wenige Einzelfälle bekannt, in denen den Patienten unter Hin-
weis auf das bereits ausgeschöpfte Arzneimittelbudget Arznei- bzw. Ver-
bandsmittel nicht verschrieben wurden. In diesen Fällen konnte mit Hilfe der
Kassenärztlichen Vereinigung im Ergebnis erreicht werden, dass die Patien-
ten die ihnen nach dem SGB V zustehenden ausreichenden, zweckmäßigen
und wirtschaftlichen Leistungen erhalten haben. 

3. Besteht nach ihrer Auffassung das Risiko, dass hieraus ggf. eine Gesund-
heitsgefährdung der Patientinnen und Patienten folgen kann, auch bei-
spielsweise dadurch, dass andere Arzneimittel in anderen Dosierungen
eingenommen werden müssen oder die Handhabung sich verändert hat?

Eine Gesundheitsgefährdung der Patientinnen und Patienten besteht nach
Auffassung der Landesregierung nicht. Die Versicherten haben unabhängig
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von Richtgrößen- bzw. Regressregelungen nach § 31 SGB V einen Anspruch
auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln sowie nach § 32 SGB V
auf Versorgung mit Heilmitteln, soweit diese nicht nach § 34 SGB V oder
durch Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ausgeschlossen sind. 

4. Gibt es Diagnosen oder Krankheitsbilder, bei denen die unter Fragen 2.
und 3. genannten Szenarien eher zu befürchten sind bzw. auftreten?

Hierüber liegen der Landesregierung keine Hinweise vor. 

5. Werden die zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und den
Arzneimittelherstellern geschlossenen Rabattverträge bei der Festlegung
der Arzneimittelrichtgrößen berücksichtigt, und führt dies ggf. zu höheren
Verordnungsvolumina, bzw. sinkt damit das Regressrisiko sowie der Re-
gressbetrag?

Für den Bereich des Landes Baden-Württemberg wurden die zwischen den
gesetzlichen Krankenversicherungen und den Arzneimittelherstellern ge-
schlossenen Rabattverträge gemäß § 130 a Abs. 8 SGB V bei der Berechnung
der Höhe der Richtgrößenwerte im Bereich der Arzneimittelverordnungs-
weise nicht berücksichtigt. Die gefundenen Richtgrößenwerte sind reine
Bruttowerte und beinhalten darüber hinaus keine Berücksichtigung von Zu-
zahlungsbeträgen oder sonstigen Rabattierungen. Die Rabattverträge gemäß
§ 130 a Abs. 8 SGB V werden von der Prüfungsstelle bei der Festsetzung des
Regresses im Einzelfall berücksichtigt. Für den Verordnungszeitraum des
Jahres 2007 wurde dies durch Berücksichtigung einer fachgruppenspezifi-
schen Rabattquote umgesetzt. Eine einzelarztbezogene Rabattquote kann
voraussichtlich ab dem Verordnungszeitraum 2009 berücksichtigt werden.
Die Festsetzung einer fachgruppenspezifischen Rabattquote entspricht der
gesetzlichen Ermächtigung zur Berücksichtigung dieser Verträge im Rahmen
einer Pauschalierung.

6. Ist ihr bekannt, ob seitens der GKV versucht wird, Einfluss auf Ärztinnen
und Ärzte zu nehmen, vornehmlich rabattierte Arzneimittel zu verordnen,
vor allem auch bei solchen Ärztinnen und Ärzten, die sich in einen Vertrag
zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73 b SGB V eingeschrieben haben?

Der Grundsatz der Privatautonomie ist im Arzneimittelrecht bundeseinheit-
lich stark eingeschränkt. Die Apotheken sind insbesondere grundsätzlich ver-
pflichtet, nach § 130 a SGB V rabattierte Arzneimittel abzugeben, soweit der
Arzt dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat. Innerhalb der Hausarztzen-
trierten Versorgung können Anreize – wie beispielsweise finanzielle Boni –
gesetzt werden, Arzneimittel wirtschaftlich zu verschreiben oder den Arzt bei
der Arzneimittelauswahl zu unterstützen. Insbesondere der AOK-Hausarzt-
vertrag beinhaltet ein softwaregestütztes Arzneimittelmodul, das Hausärzten
nach einer Art Ampelsystem Hinweise bei der Verordnung gibt. Dabei ver-
bleibt die Letztentscheidung über das zu verordnende Arzneimittel jedoch
stets beim Arzt. Aktivitäten der GKV, die über solche bundesgesetzlichen und
vertraglichen Mittel hinausgehen, sind der Landesregierung nicht bekannt.

7. Sind ihr Beschwerden von Patientinnen und Patienten über verändertes
Verordnungsverhalten aufgrund von Rabattverträgen bekannt?

Nein.

Dr. Stolz 

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren
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